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7. Kapitel 

Einleitung 

§ 1 Einführung in die Problematik 

Der Flächentarifvertrag  steckt in der Krise.1 Dieser Erkenntnis kann man sich 
kaum entziehen, steht doch seit einigen Jahren die Kr i t ik am Branchentarifvertrag 
im Mittelpunkt der arbeitsrechtlichen Diskussion.2 Dafür,  dass der Flächentarifver-
trag den heutigen wirtschaftlichen Gegebenheiten immer weniger gerecht wird, 
spricht zum einen die fortschreitende  Tarifflucht  der Unternehmen3 und zum ande-
ren der Umstand, dass nicht selten auch bei bestehender Tarifbindung von tarif-
lichen Mindestarbeitsbedingungen abgewichen wird. 4 Zugleich hat in den letzten 
zehn Jahren der Bereich der über- und außertariflichen  Zulagen immer mehr an 
Bedeutung verloren. Zahlten 1993 noch 60,6 % der westdeutschen tarifgebundenen 

1 Die Krise bzw. die Reformbedürftigkeit  des Tarifvertrages  ist bereits titelgebend für eine 
Reihe von Aufsätzen und Monographien gewesen, vgl. ζ. B.: Hanau,  RdA 1989, 65: „Der 
Tarifvertrag  in der Krise"; Hundt,  Arbeitgeber 1995, 49: „Ein reformierter  Flächentarif-
vertrag hat Zukunft"; Heinze,  FS für Alfons Kraft,  1998, S. 329: „Zur Reform des Flächen-
tarifvertrages";  Zachert,  Schriftenreihe  der Otto Brenner Stiftung Nr. 64, S. 35: „Krise des 
Flächentarifvertrages?  - Herausforderungen  für das Tarifrecht";  Artus,  Krise des deutschen 
Tarifsy stems - Erosion des Flächentarifvertrages  in Ost und West, 2001; Greiffenberger,  Au A 
2003, 1: „Die Zukunft des Flächentarifvertrages". 

2 Demgegenüber weist Gentz,  in FS für Günter Schaub, 1998, S. 205 (207-213) auf die 
immer noch bestehende arbeitsmarktregulierende und befriedende Funktion des Flächentarif-
vertrages hin. 

3 Im Jahre 2002 waren in Berlin nur noch 26 % der Betriebe an einen Branchentarifvertrag 
gebunden, in denen 48 % der Beschäftigten tätig sind, vgl. Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Arbeit und Frauen, Betriebspanel Berlin, 2002, S. 120. In Deutschland waren im Jahre 2002 
in den alten Bundesländern nur noch 50 % und in den neuen Bundesländern 23 % der Be-
triebe an einen Branchentarifvertrag  gebunden. In diesen Betrieben arbeiteten 61 % (West) 
bzw. 35% (Ost) der Beschäftigten, vgl. Bundesanstalt für Arbeit, http://iab.de/asp/inter- 
net/dokShow.asp?pkyDoku=k030527a01. Der Anteil der von Branchentarifverträgen  erfass-
ten Beschäftigten ist seit 1995 kontinuierlich zurückgegangen. Wurden 1995 in Westdeutsch-
land noch 72,2% der Beschäftigten von einem Branchentarifvertrag  erfasst,  waren es 1996 
nur noch 69,2 % (West) bzw. 56,3 % (Ost), 1998 67,8 % (West) bzw. 50,5 % (Ost) und 2000 
62,8 % (West) bzw. 45,5 % (Ost), vgl. Kohaut/Schnabel,  Tarifverträge  - nein danke!?, S. 20 
unter Bezugnahme auf das IAB-Betriebspanel; dies.,  I AB-Materialien, 2002 Nr. 1, S. 4 (5). 

4 Die Dunkelziffer  dieser „Betrieblichen Bündnisse für Arbeit" dürfte groß sein. Nicht je-
der Fall findet - so wie die Fälle Burda und Viessmann - seinen Weg vor die Arbeitsgerichte 
und in die Presse. 

3* 
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Betriebe über Tarif,  waren es 1997 noch 48,9 % der westdeutschen und 16,8 % der 
ostdeutschen Betriebe.5 Im Jahre 2002 betrug der Prozentsatz übertariflich  entloh-
nender Betriebe nur noch 29 % in den alten und 9 % in den neuen Bundesländern.6 

Der Flächentarifvertrag  hat somit im letzten Jahrzehnt eine schleichende Wand-
lung vollzogen. Während er früher  dem Gros der Unternehmen die Zahlung über-
tariflicher  Zulagen möglich machte, befinden sich die tariflichen Mindestarbeits-
bedingungen nunmehr auf dem Weg zu faktischen Höchstarbeitsbedingungen.7 

Insbesondere in Branchen mit starken Gewerkschaften wie der Metall- und der 
Chemiebranche haben die Tarifverträge  ein Lohnniveau erreicht, das im Vergleich 
mit anderen Ländern wohl als einzigartig bezeichnet werden kann und das von den 
Unternehmen zunehmend als Wettbewerbsnachteil gegenüber der ausländischen 
Konkurrenz gesehen wird.8 Zugleich liegen die tariflichen Regelarbeitszeiten so 
niedrig wie nie zuvor.9 Dass die von den Gewerkschaften geforderten  weiteren Ar-
beitszeitverkürzungen von einem Gutteil ihrer Mitglieder nicht mehr getragen wer-
den, zeigt die jüngste Niederlage der IG-Metall. Ihre Forderung, die 35-Stunden-
Woche auch für die neuen Bundesländer durchzusetzen, scheiterte nicht nur am 
Widerstand der Arbeitgeber, sondern auch an der geringen Streikbeteiligung. Dass 
die Arbeitnehmer nicht unbedingt mit der gewerkschaftlichen Arbeitszeitpolitik 
übereinstimmen, zeigen ferner  Umfragen, die ergeben haben, dass viele Arbeitneh-
mer bereit wären, für ein gesteigertes Entgelt länger zu arbeiten als im Tarifvertrag 
vorgesehen.10 

5 Institut der deutschen Wirtschaft  Köln, http: //www.iwkoeln.de/default.aspx?p=content-
high&i=8775. 

6 Senatsverwaltung für Wirtschaft,  Arbeit und Frauen, Betriebspanel Berlin, 2002, S. 122. 
In Berlin zahlten 2002 im Westteil der Stadt 26 % und im Ostteil 13 % übertariflich.  Gegen-
über dem Vorjahr ist insoweit noch mal ein Rückgang zu verzeichnen, vgl. zu den Daten von 
2001: Senats Verwaltung für Wirtschaft,  Arbeit und Frauen, Betriebspanel Berlin, 2002, 
S. 118. Die Höhe der übertariflichen  Entlohnung liegt weitestgehend unverändert zwischen 9 
und 15 %, in Abhängigkeit von Branche und Tätigkeitsgruppen. 

7 Starnof sky /Rister,  Der Arbeitgeber 2003 Nr. 4, S. 19 ff.,  die auf die besonders schwie-
rige Situation in den neuen Bundesländern hinweisen. 

s So weist Gentz,  FS für Günter Schaub, 1998, S. 205 (208 f.), zutreffend  darauf hin, dass 
das deutsche Tarifwesen ganz überwiegend von einem nationalen, im Wesentlichen geschlos-
senen Markt ausgeht, den es zu regeln sucht. Die Wettbewerbsregulierung durch Tarifver-
träge muss aber mit zunehmender Internationalisierung und Globalisierung des Waren- und 
Dienstleistungsverkehrs weitgehend ins Leere laufen, wenn die Hauptwettbewerber im Aus-
land sitzen. 

9 Laut BDI-Vizepräsident Hans-Olaf Henkel leiden die deutschen Unternehmer noch 
heute an den Nachwirkungen der 35-Stunden-Woche, vgl. Tagesspiegel vom 1. August 2001, 
S. 2. 

1 0 Dieser Trend ist nicht neu. So ergab bereits eine im Jahr 1993 vom Hamburger B.A.T. 
Freizeitforschungsinstitut  unter 2000 Arbeitnehmern durchgeführte  repräsentative Befragung, 
dass weit über die Hälfte aller bis zu 29 Jahre alten Arbeitnehmer, knapp 40 % der Arbeit-
nehmer zwischen 30 und 49 Jahren und noch gut 20 % in der Gruppe über 50 Jahren „gerne 
bereit sind, mehr zu arbeiten, um sich in der Freizeit mehr leisten zu können" (vgl. FAZ vom 
1.9. 1993, S. 14). 

http://www.iwkoeln.de/default.aspx?p=content-
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Der Flächentarifvertrag  wird vielfach für die anhaltende Beschäftigungskrise 
verantwortlich gemacht. Inwieweit dieser Vorwurf  berechtigt ist, lässt sich nur 
schwer beurteilen. Es ist zu bedenken, dass aufgrund der erheblichen Sozialabga-
ben der Staat an den hohen Personalkosten und somit auch an der Beschäftigungs-
misere zumindest ein gerüttelt Maß Mitschuld trägt. Kaum zu leugnen ist hin-
gegen, dass die Koalitionen bislang mit ihrer Beschäftigungsförderungspolitik 
nicht besonders erfolgreich  waren.11 Zunehmend befinden sich in Tarifverträgen 
jedoch Härteklauseln, die in Not geratenen Unternehmen ein zeitweiliges Unter-
schreiten der Tarifbedingungen erlauben.12 Allerdings ist es gerade die bisherige 
Zurückhaltung der Tarifvertragsparteien  bei der Vereinbarung von Öffnungsklau-
seln, die immer wieder beklagt wird.13 Zur Sicherung ihrer Arbeitsplätze sehen 
daher Arbeitnehmer heutzutage zunehmend die Notwendigkeit, sich mit den Ar-
beitgebern gegen die Tarifvertragsparteien  zu verbünden. In sog. Beschäftigungs-
pakten bzw. „betrieblichen Bündnissen für Arbeit" werden untertarifliche  Arbeits-
bedingungen vereinbart. Die Fälle Viessmann und Burda seien hier nur als Bei-
spiele genannt.14 Die Dunkelziffer  der betrieblichen Beschäftigungspakte dürfte 
beachtlich sein. 

Schon seit längerer Zeit werden sowohl von Arbeitgeberseite als auch von 
Seiten der Wissenschaft rechtspolitische Vorschläge für eine Änderung des Tarif-
rechts gemacht.15 In den Jahren 2002/2003 wurden zahlreiche - mittlerweile ge-

11 Eines der Hauptprobleme dürfte darin liegen, dass zwischen Gewerkschaften und Ar-
beitgeberverbänden nicht einmal Einigkeit darüber besteht, welche Maßnahmen zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen geeignet sind. Im Jahr 2001 beispielsweise forderte  Verdi kräftige 
Lohnsteigerungen, um die Binnennachfrage und somit das Wirtschaftswachstum anzukur-
beln. Ein Vorstoß des DBG ging dahin, die Einführung der 4-Tage-Woche für alle Arbeitneh-
mer analog dem VW-Modell zu erwägen. Beide Ansätze wurden von BDI-Vizepräsident 
Hans-Olaf Henkel wegen der hiermit verbundenen Verteuerung des Produktionsfaktors  Ar-
beit als kontraproduktiv angesehen (vgl. Tagesspiegel vom 1. August 2001, S. 1 und 2). 
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13 Vgl. ζ. B. Gentz,  FS für Günter Schaub, 1998, S. 205 (206). Anders jedoch die Einschät-
zung des Gesetzgebers im Jahre 2001: So heißt es unter IV. der Begründung zum Reform-
gesetz zum Betriebsverfassungsgesetz  vom 23. 7. 2001, BGBl. I, S. 1852: „Der Flächentarif-
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14 Zum Viessmann-Fall vgl. ArbG Marburg vom 11. 12. 1998 ArbuR 1998, 493; zum Bur-
da-Fall vgl. BAG vom 20. 4. 1999 AP Nr. 89 zu Art. 9 GG. 

15 So plädiert ζ. B. Reuter  (ZfA 1995, 1) für eine Auflockerung des „Tarifkartells"  mittels 
einer Abschaffung  des § 3 Abs. 2 und 3 sowie des § 5. Teilweise wird auch befürwortet,  in 
§ 77 Abs. 3 BetrVG eine allgemeine gesetzliche Öffnungsklausel  zugunsten von Betriebs-
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Henssler,  ZiA  1994, 487 (496), vgl. ferner  die Deregulierungskommission, Marktöffnung 
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